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2 «. Deebr . 181g . enthaltenen Vestirnmungcn
ernannt:

der Rittmeister Lehmann , als vvrsißcndeS
Mitglied,

der Bereiter Streich,
der Thierarzt Greve,
der Thierarzt Hoying,
der Hausmann Hayo Gerhard von Tungeln,
der Hausmann Melchior Lübben , und
der Hausmann Johann Harms.
Der Amts - Auditor Moehring ist mit Be¬

sorgung der S .eeretariats - Geschäfte bey der
Commission beauftragt.

Zi ) Regierungs - Bekanntmachung
vom z . Zuly  1820 . xudl . Iuly  6.
1820.

Widerlegung Der Senat der freyen Hansestadt Bremen
und Bericht !- hat durch die von der Regierung auf un-

dem Senate der bestimmte Zelt verfugte , Auslegung eines

Stadt Bremen , W a ch tsch i ffs irr die Mündung der Weser

kammnachung , veranlaßt gefunden , unter dem 28 . Zun . d . Z.
gegen dieAusle- eine Bekanntmachung zu erlassen , welche ge-

Mff/vo ^ Sei - eignet ist , das Publicum über das Verhall¬
ten der Olden- niß der Sache irre zu führen , und selbst in
burgischen Rc- Schaden und Nachtheil zu bringen . Die un-

sproch-nenJrr - tcrzeichnete Herzoglich Oldenburgische Regke-
thümer und UN: rung steht sich daher , wiewohl ungern  ge-

richtigkeiten . in dieser Beziehung folgendes bekannt
zu machen . r ) Die



1) Die Regierung hat es , so wie früher
die Herzogliche Cammer , stets für eine ihrer
heiligsten Obliegenheiten gehalten , durch po-
lieerliche Aufsicht auf die Schifffahrt auf der
untern Weser nicht nur die hiesigen Unterthas
neu >, sondern auch die der übrigen Deutschen
Bundes - Staaten gegen Verbreitung von an¬
steckenden Krankheiten und Seuchen durch die
aus andern Weltgegenden auf der Weser ans
kommenden Schiffe möglichst sicher zu steilem
Sie bat eine neue Veranlassung hierzu in den
Bestimmungen der Schluß - Acte des Wiener
Conarcsses vom 9. Juni 1815 . 'in Beziehung
auf die Fluß - Schifffahrt gefunden , indem
der Art . 109 . dieses Staatsvertrags feststeßt,
daß zwar die Schiffahrt frey feyn solle , ein
jeder aber bei deren Ausübung den
Polieey -Anordnungen stich zu fügen
habe . Und welche Policey - Anord¬
nung kann wohl wichtiger seyn , als
die zur Verhütung der Verbrei¬
tung a n st e cken d e r p esta r t i g e r K r a n ks
Herten!

2) Die zu diesem Ende durch die Regie¬
rungs - Bekanntmachung vom 27 ., Oct . iZiy.
angcordneten Sicherlzeitsmaßregeln find kei-
ncsioeges durch die Bekanntmachung vom zi.
März d. Z . völlig aufgehoben , sondern nur
beschränkt  auf die aus der Levante , von
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der Afrikanischen Küste oder ans den Hafen
des Adriatischen und Mittelländischen Meeres
kommenden Schiffe , für welche , wie die letztge-
dachte x ekanntmachung ausdrücklich bestimmt,

dieVorschriften iener frühernVer-

vrdnung -fortwährend in Kraft ge¬
bliebensind.

Wenn übrigens die Bremische Bekannt¬
machung besagt , daß die Verordnung der
Regierung vom zi . März d. I . mit Ein¬
verständnis  des Senats erlassen sey : so

ist dies dahin zu berichtigen , daß der Senat
in einem an die Regierung gerichteten Schrei¬
ben auf Aufhebung der Quarantaine Maßre¬

geln angetragen hatte , dessen Einverständniß
zu hiesigen Verordnungen aber nicht erforder-
liich ist.

z ) Zur Aufrechthaltung fetter Anordnun¬

gen , und um zugleich den Gcsundheils - Zu¬
stand der Mannschaft der aus solchen -Welt¬

gegenden auf der Weser ankommenden Schiffe
beobachten zu können , in welchen noch spat
im vorigen Jahre das gelbe Fieber mehr als

je verbreitet war,  hat die Regierung am
zweckmäßigsten und für die Schiffahrt am
bequemsten gehalten , statt des im vorigen
Jahre zum Dienst der Quarantaine Commis¬
sion gebrauchten bewaffneten Cutters sm grö-
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ßeres bewaffnetes Fahrzeug als Wachtschiff

in die Mündung der Weser auszulegen.

Der Befehlshaber desselben ist angewie¬

sen , sich an oder gegen Bord der aus der See

ankommenden Schiffe zu begeben , nach dem

Namen des Schiffs , des Capitains und der

Passagiere , dein Ort der eingenommenen La¬

dung , dem Gegenstand derselben und dem Ge¬

sundheitszustände der Mannschaft sich zu er¬

kundigen , und wenn sich keine verdächtige Um¬

stände ergeben , das Aufsegeln ohne Auf¬

halt zu gestatten , bey verkommenden sehr be¬

denklichen Umstanden aber das Schiff einst¬

weilen unter O.uarantaine - Aussicht zu legen,

eine Untersuchung des Gesundheitszustandes

durch einen Quarantainc - Arzt vornehmen zu

lassen und über das Ergebniß zur weitern Ver¬

fügung an die Regierung zu berichten.

Diese Einrichtung , welche dem hiesigen

Lande nur Kosten verursacht und nicht die

mindeste Einnahme verschafft , ist zur Siche¬

rung Deutschlands gegen die Gefahr der Aus¬

breitung ansteckender Krankheiten unumgäng¬

lich erforderlich . Die Regierung hat daher

auch aus dem Grunde sich davon nicht dispen-

sircn zu dürfen geglaubt , weil dabei ein Kauf¬

mann möglicherweise  seine auf der Wer*

ser ankvmmendcn Waaren einige Tage später

erhalten kann . Ein solches geringes
E 2
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mer ca ntilisch es Interesse darf gei¬
gen jene höheren Rücksichten nicht
in Betracht kommen»

4 ) Die Auslegung eines Wachschiffes
ist übrigens keine  neue Maßregel . Bereits
in frühern Jahren ist häufig ein, ja find biswei¬
len zwey Wachtschiffe in die Mündung der
Weser ausgelegt worden . Im Jahre 179Z.
hat selbst das damalige Kurfürstlich Hannö-
versche Geheimeraths - Collegium die hiesige
Regierung dringend hierzu aufgefvrdert.

H. Zn dem gegenwärtigen Füll ist die Aus¬
legung des Wachtschiffs veranlaßt worden:

s ) durch den Wunsch der Königlich Hannö-
verschen Regierung zu Stade , welche in
einem an die Regierung gerichteten Schrei¬
ben darauf angetragcn hatte , daß wie¬
der , wie ehemals , ein Wachtschiff aus¬
gelegt werden möchte;

l >) durch die , wie oben bemerkt worden,
theilweisc noch bestehenden  Sani¬
täts - Anordnungen , welche ohne ein be¬
waffnetes Wachtschiff , wie die im vo¬
rigen Zahre v 0 n m e h r er e n S ch i f-
sen be wiese nenWidersetzlich lei¬
ten dargethan hatten , nicht gehörig ge-
handhabt werden konnten;

c) durch die beunruhigenden Nachrichten,
welche die Regierung über den Gesund-



hcitszustand in der Havannah , wo im

vorigen Jahre das gelbe Fieber geherrscht

hatte , und auf der Insel Majorca , wo

noch gegenwärtig die Pest oder eine pest¬

artige Krankheit zu herrschen scheint , so

wie über das Auslaufen Africanischer

Kaperschiffe aus den mit der Pest insi-

cirtcn Hafen der Barbarei ) erhalten hatte.

Hieraus mag denn auch die Richtigkeit der

Behauptung des Bremischen Senats in der

ungezogenen Bekanntmachung beurtheilt wer¬

den , „ daß keinerlei ) neue Gründe zur Ergrei¬

fung solcher Maßregeln ( durch Auslegung

„eines Wachtschiffs ) erngetreten seyn. " —

6 ) Die bei Gelegenheit der Auslegung

des Wachtschiffes publicirte Bekanntmachung

vom i . May d. Z . ist keine neue Verordnung,

sondern nur eine in einigen auf den vorhin be¬

standenen Weser -Aoll sich beziehenden Puncten

modificirte und ergänzte neue Auflage des

seit zwanzig Jahren  mehrmals , und

zuletzt unter dem 21 . May 1818 . publicirten

Police !) - Reglements wegen der Schiffahrt

auf dem Weser - Strom.

7 ) Diese Bekanntmachung bestimmt mm

zwar , daß das Wachtschiff diejenigen einkom-

menden Schiffe , welche hiesige syotsen an

Bord habe » , insofern die sootsen , nach Maß¬

gabe der ihnen ertheilten Instruction , die
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Unverdachtigkeit des Schiffs durch verabredete

Zeichen versichern , ohne Aufhalt passiren
lassen soll ; es bezweckt dieses aber allein —

was in der Bremischen Bekanntmachung nicht
bemerkt ist — die möglichste Erleich¬
terung der Schiffahrt.  Mit den Kö,
niglich Hannoverischen lootsen war eine solche

Einrichtung von hier aus nicht anzuordnen.

8 ) . Wenn in der mehrgedachten Bremi¬
schen Bekanntmachung gesagt wird , „ daß
„von dem Wachtschiff nach Bremen gehörende
„Schiffe,  unter dem Vorwand  der Un-

„tersuchung des Gesundheitszustandes , meh¬
rere A age aufgehaltcn scycn : " so dient zur
Berichtigung , daß dies bis jetzt nur mit
eine  m Schiffe,  nämlich mit dem Schisse:

Adler , Capt . B . Kortlang , geschehen ist,
und zwar aus dem wohl triftigen Grunde,
weil die Untersuchung ergeben hatte , daß das
Schiff von 11 Matrosen , welche es mitge¬
nommen , an dem Fieber zu Havannah 4
Mann v̂erloren und noch bey seiner Ankunft
2 Kranke an Bord hatte.

Wenn ferner in jener Bekanntmachung
behauptet wird , „ daß durch Schießen auf ein¬
gehende Sch iffe -die Gewalt , mit welcher

„die durch das Wachtschiff veranlaßten Maß¬

regeln zur Ausführung gebracht werden ^sol-
„tcn , dargelegt sey : " so ist ' dies dahin zu be-



richtigen , daß nach den hier vorliegenden Be¬
richten nur auf e i n Schiff , welches die Zei¬

chen und Anrufungen des Wachtschiffs unhe-

folgt gelassen , und die Mannschaft desselben
durch Geschrey zu verspotten gesucht, ein

Stück gerichtet worden ist.
Wenn endlich der Senat in feiner Anma¬

ßung so weit geht , „ die Bestimmungen der

„hiesigen Verordnung vom i . May h. Z . , in

„so fern sie nicht die Verrußung der Oldenbur-
„gischen Hafen - Anstalten betrafen , für un¬

verbindlich  zu erklären und die Bremi¬
sche Kaufmannschaft aufzufordern , ihre Schif¬

fer anzuweisen, sich derselben nicht zu »Mer¬

kversen f so kann die Regierung der Beur-

theilung eines jeden überlassen , ob ein sol¬

ches Verfahren , wobey ein Staat

die Polizey - Gesetze des andern
für unverbindlich erklärt , den Ver¬

hält n i s se n D eu t f che r B u n d es - St a ar¬

ten gegen einander angemessen,
und den Bestimmungen der neue¬

sten Wiener Schluß - Acte gemäß,

so wie zur Aufrechthaltung der öf¬

fentlichen -Ordnung geeignet seyn

mag.

Schließlich halt sich die Regierung

y) verpflichtet , das schiffahrende und han¬

delnde Publicum zu warnen , sich durch jene Aeu-
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